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Allgemeines
Intelligenz - oder Wochenblatt

für sämtliche Hochfürstliche Badische Lande.
Fürstliche neue Verordnungen «

KürstlichrS Rescripr ans Gberamt und Specialat Larlsruh« d. d . sten August 1782. ARN. 1040,
Neue Leichenordnung vor die 8ürstliche Residenz Karlsruhe.

a der Gebrauch des vor einem Jahr vor Unsere
hiesige Fürsti. Residenz angelegten neuen GelteSacker- ,
schon wegen seiner Entfernung eine Aenderung der
stithcrigen Leichenbegängnisse erfordert hat , und Wir
bey diei

'er Gelegenheit in mchrcrem Uns haben Vorträ¬
gen lassen , wie vrcl noch unnörhiger Aufwand bisher
vcy den Sterbfallen zum nicht geringen Schade« der
meisten Hinterbliebenen gemacht worden ; So findWir durch bcedcs veranlaßt worden , für die Zukunft
Nachstehende gnädigste Verordnung zu erlassen.

1) Sollen künftig alle Todteissärge von Tannen¬
holz , sauber ausgearbeitet nur von glatter Arbeit un-
gekehlt , ohne Stollen und gelb angestrichrn sryn , vor
dies« aber , so wie vor die Legung des Tobten in denSarg , mehr nicht , als hienach stehet , bezahlt werden
dürfen : ncmlich vor de» Sarg vor ein Kindbettcrkindbis auf 1 Jahr — 36 bis 45 kr.vor » 1 bis 4 Jahr - r i st . rs kr.— 4 — 7 ~ — r fl. 30 kr.— 7 — 14 — — 2 p. — '
— 14 — bis in das höhere Alter von« ermöglichen — 3 si. —
von Unvermöglichen — 2 fl. 30 kr.für Allmosrn Pfründer — 1 ff. , 2 kr.Sollte aber ein Sarg »erpicht werden müssen, kommt
noch dazu 30 kr.

s) Solle keinem Tobten eine kostbarere Kleidungals von Glanzlcinwand ohne Frisur , ohne Schlupfe ,und bey ledigen ohne Kränze , bey Vermeidung unten
beschriebener Strafe angeschaft werden.

3) Darf der Toltengrüber bey ordinairen Gräbern
nicht mehr,
«IS fürs Grab eine« erwachsenen Person ist . —— — — — hatbgewachsencn — 45 kr.und

r- eines Kindes — 30 kr.

von Aklmoftn Genicsscxu aber durchgehends nur dieHclfte fordern und sich bezahle» lassen , den einigenFast ausgenommen, daß jemand die Erlaubniß zu ei¬nem gemauerten Grab oder Familirngewölb stichle ,und difpenfando erhielte , als in welchem Kall der
Lohn bes Todtengrgbers nach seinem Verdienst zu
schätzen ist.

4) Werden wir zwar, wenn darum aus anznfüh-rcndcn erheblichen Gründen gebeten wird , durch Unser
nachgcsetztes Confi$oriam difpenfando gestatten lassen,daß in vorkommcnden Fällen ausgemaurrte Gräber ,und auch Familirngewölbe gegen gewisse für das All¬
mosen anzusehende Taxen gestattet werden ; wollenaber dabcy verordnen , daß die ausgemaurrte , so wiealle Gräber der Reihe nach gcfertiget , die Grüfte»aber an eine Wand des Gottesackers gemauert werdensollen.

5) Sollen alle Leichen so weit erwachsener Perso¬nen , daß der Sarg nicht mehr wie bey Kindern ineine Kutsche gethan werden kan , s ausser denen , diedie Hinaustragung , wie zum Exempel Unsere Stall¬bediente und dir Zünfte , umsonst haben können , alswelchen wir solche , jedoch mit geschärfter Abstellungaller Aufwartung mit Essen und Trinken , aller Fiöreund anderer Abgaben , und mit einer nur auf 4 Perso,nen mir Einschluß des Geistlichen zu beschränkendenAnzahl der Lcichenbegleitcr, ftcy lassen, ) auf dem vonuns angeschaftrn neuen Leichenwagen hinausgeführt,und dafür dermal dem Fuhrmönn , ff . _und dem Allmosen , das den Wagen unterhalten muß,dafür , ausser den zu einigem Schadenersatz für di«Aufhebung der grössrrn Leichenversammlungen dahinzu entrichtenden 10 kr. noch weitere 20 kr . bezahltwerden.
b) Wollen Wir , daß eben gedachtem Leichenwa¬gen mehr nicht ais eine Kutsche, m welcher der Beicht,



vater und 3 PÄffsnen sitzen , und für welche nachdem '

dermal getroffenen A« ord i fl. zu zahlen fost
gen soll .

7) Wird für die dreyPerfonen, die ohne den Tod-
kengräber mit Bringung des Toden in den Leichenwa¬
gen und mit dessen Emsenckujig ins - .Grab beschäftigt
find , r fl. und zwar also ausgeworfen , daß davon
der Schreiner und fein Gefell 40 kr . und der MÜs-
ncr 22 kr . beziehen dürfen.

8 ) Sollen b«y Kinderleichen , wo der Wagen nicht
gebraucht wird , höchstens 2 Kutschen erlaubt .seyn , in

«reu einen das Sarglein mit der Hebamme und
mdsmagd , und in der ändernder Geistliche und et¬

wa noch jemand befindlich ist , und dafür überhaupt
1 fl. 30 kr . bezahlt werden .

q ) Damit aber gleichwohl bey vorstehender Ein¬
schränkung alles unnöthigen Pomps , dannoch der, der
Würde der

^
Menschheit angemessene Anstand auch

bey der Begräbnis beobachtet werde , so soll der
Möstncr das Publicum von dem Vorgehen einer Be¬
erb gung mit Häutung der kleinen Glocke benachrichti¬
gen , der Geistliche , wie schon erwehnt worden , solche
m der Kutsche oder' bey denn Oikpenksris hinter der
Bahre begleiten , auf dem Gottesacker die Lebcnsum -
ständc des Verstorbenen ablesen , eine kürze Anwendung
davon machen , zum Zeugnis des christlichen Glau¬
bens von der Auferstehung der Toden das schon vor-
geschriebcne Gebet sprechen, und dann der Versamm-
lung den Secgen erthcilen : den Cantoribus aber
soll gestattet seyn , wo es ausdrücklich verlangt wird ,
ein Lied , oder einige Verse daraus jedoch nur am
Grab von der Erinnerung an . dasselbe , oder von der
Auferstehung zu singen . Für vorstehende Bemühung
aber soll der Geistliche, der auch zugleich die Tobte ins
Kirchenbuch emzutragen hat , beziehen dürfen von ei¬
nem erwachsenen 'von i fl . — bis 1 fl . 30 kr. , von
emcm Kind 30 kr . Der Mößncr, welchem zugleich ob¬
liegt , dem Pfarrer die Agenden znzntragen , soll von
der Leiche eines erwachsenen 1 fl. und eines Kinds
30 kr . erheben , von armen Lachen aber , mildem
Geistlichen , nichts beziehen dürfen . Den zwey Can -
toribus gestatten wir übrigens , wenn sie bey einer Leiche
am Grab singen und zwar jedem den Bezug vo« 45 kr.

10) Wollen Wir den dermaligen Caiitoribus Thill
und Fischer st> wie dem Procurator .Kraut , welche
alle 3 dmch die seither fthon zum Thcil in Gang ge¬
brachte und von nun an genau zu befolgende neue
Leichen - Anstalten , in denen ihnen zur Besoldung ge-
Magenen Accidenzien geschmählert worden , eine Ent,
fihädiqung , jedoch nur für ihre Personen ohne Conse -
quenz auf ihre Nachfolger also gnädigst verschaffen ,
daß der Präceptor 'Thill jährlich 40

'
fi . der Präceptor

Fischer 52 fl . und dann der Procurator Kraut So fl.
halb . auS Unstern und halb aus dem hiesigen . Srad ^
Aerario, und zwar vom rzst .n Jul . 178 c an bezichtlss

"

dahingegen beede leztere Fischer und Kraut die Oblie¬
genheit haben , und darauf von euch verpflichtet wer¬
den sollen , daß., sie, .. sobald ihnen ein Todesfall Plg e-
zeiget wird , den. Sarg , .Grab und . Lrjchenwggen be¬
stellen , die Kost

'
enzettel, daß sie Tax'

masig tMste
'
ezet

ftyen , . atte^iren , und wenn es von einem Slerbhaus
verlangt wird , auch alle Auszahlungen bestreiten , und
die Quittungen vorixgen^ müssen , damit nicht , wie
es oft zu geschehen pflegte , mitten in der Betrübnis
dm, Leidtragenden mehr als die Taxen sind, abgcfordert ,
oder abgcbettelt werden könne. ° .

n ) voll dem Procubator Kraut , wenn er zu An¬
sagung eines Stcrbfalls , welches erlaubet , aber wann
der Leidtragende es nicht ausdrücklich verlangt, keines¬
wegs nothwendig bleibt , gebraucht wird , i fl . und
wenn er die Personalien , aufsezt, dafür iz kr. befahlt
werden ; welch lcztercs aber eben - so die freywillige
Sache eines jeden seyn solle.

12 ) Verordnen wir ivegen der Zeit der Beerdigung,
daß im Sommer keine Leiche später als um 6 Uhd
und Abends nicht früher als um 6 Uhr , im Winter
aber Morgens um 8 Uhr und - Abends mit Untergang
der vonne zur Erde gebracht werden solle.

iz ) Verbieten wir cmstlichst , nicht nur bey Ler¬
chen , die getragen , sondern auch bev denen, die gefah¬
ren werden , alle Aufwartung mit Essen undTnncken,
und daß den Trägern kein Lohn , -noch weniger aber
icmand Flöre gegeben werden .

14) Bleibt erlaubt , daß auf dem Gottesacker bey
jeder Leiche Allmosen am Eingang gesammelt werden .

. Damit aber endlich -

15) vorstehend Unsere gnädigste- nur zum Besten
des gtmeinen Wesens abzweckcndc Verordnung desto
einlmchteadcr und wirksamer fty , so wollen wir , daß
bey Publicarion derselben eines theils, zwar jedem, dop
noch wohlfeiler als die oben bestimmten Taren sind ,
accordiren kan , solches frey bleibe ; andcrntheils
aber nicht nur Unser zu erwartendes Mißfallen gegen
alle Kosten - Erweiterung kund gcthan werbe , sondern
auch unter Vorbehalt der nach Beschaffenheit der Um¬
stände allenfalsigcn noch grossem Strafe gegen muth-
williqc Ucbertretter überhaupt schon und ohne , daß
ein bloser Mangel an Einsicht zur nochmaligen Ent¬
schuldigung diene, das duplum des quanti, um welches
ein Leichen Aufwand zu .gros gemacht worden , noch
weiters erlegt , und dem Allmosen zugetheilt werde«
soll , bis auf den vierten Theil dieses Straf - Geldes,
tstu der dcrmalrge Procurator Kraut bis auf Amde-
rung einstweilen beziehen, und dagegen auf die Ueber-



trcttungen wachen , und sie anzeigcn Me. Jeder Hieran Zeschiehct Unser gnädigster Wille , und wir
andere frühere und erste Anzeiger aber hat sich statt des verbleiben euch in Gnaden gewogen . Gegeben C»rls-Krauls eben dieser Betonung zn erfreuen . ” ruhe q . -f.

Ĝ errchrltche Norrficartonen . . . .
Emmendmgcn. Alle'

diejenige ,
'
so an Jacob Fried- Lörrach . Sämtlich diejenige , welche an den Fak-rich Grün 'V '. ld den verburgcrten Becken inEmmendur- fiten Johannes Sultcr Burger und Kcttenfchmidt

gen rechtmäfigr Forderungen zu machen haben , werden zn fordern haben , werden andurch auf Montag de«
hiemit bis Freytag deu agsten Merz , welcher Tag pro jten April d . I . vor Fürstliche Stadtschrcibereytermino peremtorio angesttzt worden ad liqmdancium Schopfheim ad liqöidandimi Alb poena praeelufi. alsbfab poena prasclufl dcrgcstaUlcnckorgeladen , daß sie an vorgeladen , daß dieselbe Dienstags darauf Nachmittags
obigem Tag zu guter Vormittagszeit in hiesig fürstlicher i Uhr der Surr,rischen Verinögens - Versteigerung
Stadcschrciberey unter Mitbringnng ihrer Beweißur- auf dem gemeinen Haus ;u Wiechs amvohnen sollen ,künde erscheinen , und das weitere abwartcn sollen :- 'Em- Lörrach den gten Mer ; , 78z .
mendingen den zten Merz 1733. Hochftrstl. Markgräfl. Badisches Gberamt allda.Fürstl Markgraft. Bad. Gberamt allda.

JusritzeBübl. Vermög gnädigsten Straf Referrpti vom
iten Merz 178z ist der Student Joftph Rapp ein
Burgers Sohn von Cappel , dahiesigcn Amtes, wegen
mehreren begangenen Diebjstählen , zu anderthalbjähri¬
gen Zuchthausstrafe mit Willkomm und Abschied gerech-

Sachen so zu
Larlsrnhe. In einer gewissen Pflegfchastscaffe lie¬

gen 300 fl . vorrathig , zum Ausleihen , gegen gerichti.
Obligation und 5 pro Cent Interesib. Die Lrebha-

Sachen so zu v
Freyburg im Sreyßgau . In Folge Kayserl . Königl .

Rcgtininalaustrags vom gten dieses wird hiemit kund
gemacht , daß den aten nächstkommenden Monats
Aprstls Vormittags um y Uhr , und Nachmittags um
2 Uhr in dem Regierungshaus sammtliche . nachbe¬
schriebene Grundstücke des aufgehobecken .Clarisserklv-
stcrs , mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meistbie¬
tenden ' entweders '

verkauft , oder bey nicht findenden
Kaufsliebhaberen in Bestand überlasse« werden . Be-
nanntlichen

и.) 48 Jauchert Ackerfeld , zwischen dem Haidenhofund dem Freyburgerweeg .
b.) 6 Jauchert Feld nächst obigem gelegen , mit dem

Wässcrungsrecht .
c .) 24 Jauchert der besten Matten an der Bezenhan-

serstrasse nebst einem Garten.
«l .) i Garten bey dein Gottesacker .e.) 6 Haufen Reben nebst ir Lauft» Wildfttd im

Gehracker .
f.) 8 Haufen Reben im obern Spitalacker
8-) 7 Haufen Reben im untern Spitalacker.h.) 9 Jauchert Glacieackerftld vor dem Lämmer-

chörle.
i.) 15 Jauchert Waldung zu Umkirch.к.) 22y Jauchert detto zu Gottenheim.

i5i Jauchert detto im Wildthal.

Sachen .
lest verurcheilt , und zur Vollstreckung dessen anheutc
nacher Pforzheim abgefühtt worden . Signatunr Bühl
den uteu Merz 1733 .

Hochfürstl . Nlarkgräfl. Bad . Amt.

verle -then sind .
berc hiezu können sich auf Firrstl . Landschreiberey da
hier melden .

ersteigern sind.
Jauchert detto zu Merzhauftn.

u .) ^ o Jauchert detto im^Wclkenthal .
Die Bedingnisse sind fosgende

imc. Oben specisicirte Grundstücke werden überhauptS
oder stückweise verkauft , oder verpachtet ,

2äc>. an Zahlungsstatt auch aller Gattungen von öft' ftntlichen Papieren angenommen -, , und
Ztto - dem -Käufer »erstattet , mir die Hälfte des Kauf¬

schillings in Zelt z Monaten baar , Und die andere
Hälfte erst in 4 Iahrsftisten nebst 4 pro centiger
Verintereßirung zu erlegeck , bey grösser « Käufen auch
noch grössere Fristen zngcstanden , .

4to. zum Kaufen jedermann , ohne Unterschied, wer
er seye > (nur allein dir Juden ausgenommen) zu¬
gelassen , dergestalt , daß die Käufer in Anfthimgder
Bcsitzfähigkcit wider alles Einfrandrccht difpensiret ,und gänzlichen gesichert fchn sollen .

5to . - Wird sich die allechöchste Ratificationausdrücklich
Vorbehalten . - Es können die Güter bis zuin Li-
citaiionstage in Augenschein genommen , und sich
Hierwegen bey dem Verwalter , dem hiesigen Löwen-
wirth angemeldet werden . .

Freyburg den btcn Merz 1783.
Von Rayserl. Rönigl. Sommißlonorvege/l .

Thaddä Freyherr von Branderiffcm ?
Joseph von Walthc».



Sachen fo zu vertu offen find.«.W. Ripsmonli ,»» ^SSÜSH^ J ^ L RÄSSL !
vor -4 N. t»» haben . ttt <in< H^erd , vor 6 LouiSd'or zu verkauftmPersonen , fo ihre Dienste anrragen .Larlsruhe . Die Fra» des Grenadiers , Wilhelm von der Person verlangt fie vierteljährig i st . zo. kr.Schmidt, dermalen in des Häfnrr EurichS Behau« und nimmt diese Nah .Information auf Georgitagsung in der langen Straß wohnhaft, ist gesonnen, dieses Jahrs ihrm Anfang,jungen Frauenzimmern Unterricht im Nähen zu geben ;Sacven so gesucht werden .Dachsland. Dem Zacharias Rastätter daselbst ist geganzen , wer etwa einige Nachricht davon hat, wirdein schwarzes einjähriges Kalb auf der Weide verlohre » gebeten , es doch dem Eigenthümcr bekannt zu mache»».Zur lHachrichl.

Tabelle .
Ueber das Anzünden derer Latenien ,^ vom Lvten Mer; bis den H«ru April , 78z.
Tage. Stunde des Stunden deS

Anzündens . Brennens.Den roten Merz, unr 7. Uhr z. Stund .— riten — — 7. — 3. —— 22trn — — 7. — 5. —— »zten — — 7. — <>. —— r ^ten — — 7. — 6. -—— «zten — — 7. — 7. —— Löten — — 7. — 7. —— 27t«n — — 7. — 7. —— Löten — —*.7. — 7.— Lyten — — 7. — 7.

— zoten —
— ziten —
Den iten April
— rtcu —

— Zten —
— 4tcn —
— zten —^ 6ten —
Larloruhe,

— 7. — 7* —
— 7* — 7 - —

_
— 7- ~ 7« —

— — 8 - / 6. —
z z,o z 5.
- - IO . — 4.Es »vird von Hr. Fader in Pforz¬heim als Blaichinhaber andnrch bekannt gemacht , da¬rr bis den roten April diesesJahr aus;ulcgcn gedenckt ,wer demnach Tnch dahin geben will , kann es be¬be,n hierzu bestellten Factor Joh. Ludwig Daler, da¬hier abgeben.

(gestorbene .Karlsruhe . Den izten Merz : Johann Cafper In der hiesigenZwicket , Burger und Metzger , alt Hz Jahr 4 Monatund 22 Tag. Eod. Johann Philipp Ritkmann, ledigerSchmeidergestll , von Nassau Weitburg, alt 21 Jahr10 Monat und r2 Tag, Den izten : Anna gcbohrneTrefzerin, weil. Philipp Schwartzauers , gewesenenBurgers und Tabackmachers , Wittlve, alt 8» Jahr4 Monat »md 10Tag. Den löte,» : Magdakene Louise,Johann Balthasar Gicchiers , Herrschaft !. Baufuhrstatt-knechts in Gottsau , Tochter , alt 1 Jahr weniger3 Tag.
Coput ' rre .%urJ Ä£k De" l , fm Merz : Friedrich Da- schmidt , mit Jungfer Margrcthe Haucherinn Engel,utel Becker , neuangchender Burger und Kupfer - wirths Tochter.

promortone n.
SereniffmusJcSat gnädigst geruhet, dm Secretari- und bisherigen Amtmann jt, Rhodt unter Rippurg ,

^t>s und Stadtschrrlder Herrn Larl Wilhelm Saurirrel, Herrn Lrnn Lhristopd Nrdenius in Gnaden rur Ruh«den Charakter und Rang eines würklichen Fürstl. Hof- zu setzen , und dessen Stelle als Amtmaim dem seither̂vaths - Sewehm» beyzulegen. gen Hof- Gerichts Advocato extraordinario Herrn Is ,Ferner ist hochstdeuenselbengesallig gelpesen, den Rath Hann Wilhelm ^lebenino gnädigst zu übertrage,»«

reformirten Gemeinde : Dm, zten Mer; : Herr Bar«, von Le Fort ,Brigadier in Königlich Französischen Diensten ,alt 66 Jahr 9 Monat 26 Tag.
Durlach . Den 8ten Merz : Andreas, AndreasGelders , des Burgers m,d Fuhrmanns Sohn , alt yMonat i . Tag. Den roten : Dorothee Barbare,Johann Georg Mvßncr, Bürgers und BierwnthSTochter, alt 8 Tag. Den »zten : Christoph , ChristophMay , Burgers und Taglöhners Sohn , alt ö Jahr 5Monat 5 Tag. ■


	[Seite 48]
	[Seite 49]
	[Seite 50]
	[Seite 51]

